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satz 1 genannten Umstände erheblich beeinträchtigt 
ist und dadurch eine allgemeine Gefahr für Leben 
oder Gesundheit anderer Menschen fahrlässig verur
sacht.

(3) Wenn der Täter wegen Verkehrgefährdung 
durch Trunkenheit bereits bestraft oder innerhalb des 
letzten Jahres von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
worden ist oder durch eine Handlung nach Absatz 2 
eine Gemeingefahr fahrlässig verursacht, kann er mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.

§ 315b
(1) Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs da

durch beeinträchtigt, daß er
1. Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt 

oder beseitigt,
2. Hindernisse bereitet oder
3. einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vor

nimmt, und dadurch Leib oder Leben eines anderen 
oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefähr
det, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Handelt der Täter unter den Voraussetzungen 

des § 315 Abs. 3, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder 
schweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren.

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr 
fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig 
handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld
strafe bestraft.

(6) § 315 Abs. 6 gilt entsprechend.

vgl. § 198 (bei § 315 StGB West)

§ 315 c
(1) Wer im Straßenverkehr 

1. ein Fahrzeug führt, obwohl er
a) infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder 

anderer berauschender Mittel oder
b) infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht 

in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, 
oder

vgl. § 196 Abs. 2, 3 (bei § 315a StGB West)

2. grob verkehrswidrig und rücksichtslos
a) die Vorfahrt nicht beachtet,
b) falsch überholt oder sonst bei Überholvorgängen 

falsch fährt,
c) an Fußgängerüberwegen falsch fährt,
d) an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzun

gen, Straßeneinmündungen oder Bahnübergängen 
zu schnell fährt,

vgl. insbesondere § 196 Abs. 3 Nr. 2 (bei § 315a StGB 
West)


